
1. Verordnung zur Änderung der Verordnung über Naturdenkmale im Land-
kreis Potsdam-Mittelmark (1. ND Änd VO)

vom 07.12.2006

Aufgrund des § 19 in Verbindung mit 23 Abs. 2 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes
vom 25. Juni 1992 (GVBl. I/92 S. 208), in der Bekanntmachung der Neufassung vom 26. Mai
2004 (GVBl. I/04 S. 350), zuletzt geändert durch Erstes Brandenburgisches Bürokratieabbau-
gesetz vom 28. Juni 2006 (GVBl. I/06 S. 73) erlässt der Landkreis Potsdam-Mittelmark als Un-
tere Naturschutzbehörde durch den Kreistag folgende Verordnung:

Artikel 1

Für die in der Anlage aufgeführten Schutzobjekte wird der Status eines Naturdenkmals auf-
gehoben.

Artikel 2
Geltendmachen von Form und Rechtsmängeln

Eine Verletzung der in § 28 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes genannten Verfah-
rens- und Formvorschriften ist unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich unter Angabe der ver-
letzten Rechtsvorschrift und des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, innerhalb
eines  Jahres  nach  In-Kraft-Treten  dieser  Rechtsverordnung  gegenüber  dem  Landrat  des
Landkreises Potsdam-Mittelmark, Untere Naturschutzbehörde geltend gemacht worden ist.
Das Gleiche gilt für Mängel bei der Prüfung der Erforderlichkeit der Unterschutzstellung ein-
zelner Flächen. Mängel im Abwägungsvorgang sind nur dann beachtlich, wenn sie offensicht-
lich und auf das Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen sind und die Mängel in der Abwä-
gung innerhalb von vier Jahren nach In-Kraft-Treten dieser Rechtsverordnung unter den in
Satz 1 genannten Voraussetzungen geltend gemacht worden sind.

Artikel 3
In-Kraft-Treten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

Belzig, 07.12.2006

Dr. Enneking Koch



Vorsitzender des Kreistages Landrat


